Tip des Monats 12/08
Autowäsche
Ein Autofahrer liess sein Fahrzeug in einer Waschanlagewaschen. Durch das Rotieren der Bürsten lockerte sich der Aussenspiegel an der Beifahrerseite und beschädigte die Beifahrertür. Der Autofahrer verlangte die entstandenen Reparaturkosten vom Betreiber der Waschanlage.
Dieser verweigerte den Regress und verwies auf seine Geschäftsbedingungen, in welchen er die Haftung für aussen an der Karosserie angebrachte Teile auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkte.

Der Bundesgerichtshof gab dem Autofahrer Recht und bestätigte dessen Regressanspruch. Die Richter hielten die Haftungsklausel in den Geschäftsbedingungen für unwirksam, da sie letztlich eine Haftung weitestgehend aushebele und dadurch den Benutzer der Waschanlage unangemessen benachteilige.

Um einer Haftung vorzubeugen, müssten sich die Anlagenbetreiber vor dem Waschvorgang von der korrekten Befestigung der aussen an der Karosserie befestigten Teile überzeugen bzw. solche im Zweifelsfall vor der Anlagenwäsche entfernen.

(Bundesgerichtshof, Aktenzeichen X 133/03)
